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 IV. Lfd.Nr. 15 Stadtwerke Osnabrück am: 05.08.2014 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

1.) Die Fundamente der geplanten WEA halten den Schutzabstand 

von je 5 m zur Trasse ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Merkblatt 

wird an die Windparkbetreiber weiter geleitet. 

 

 

 

 

1.) 

2.) 
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3.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Information 

wird an die Windparkbetreiber weiter geleitet. 

 

4.) Die Wasserleitung wird nachrichtlich in die Planzeichung 

übernommen. 

 

 

5.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

3.) 

4.) 

5.) 
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Teil 3/V Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichekeit - Hinweise, Anregungen und Bedenken 

 V. Lfd.Nr. 1 Privatperson Nr. 1 am: 28.07.2014 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

1.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen jedoch 

nicht die konkreten Festsetzungen der drei B-Pläne, sondern sind 

allgemein formulierte Gründe gegen Windenergie: Hierzu ist 

auszuführen, dass die Energiewende politischer Beschluss ist, der 

LK Osnabrück Vorranggebiete für die Windenergienutzung im RROP 

ausgewiesen hat und die Stadt Bramsche im Rahmen der 

gesetzlichen Anpassungspflicht ihren Flächennutzungsplan an die 

Vorgaben des RROP anpassen muss und durch die B-Pläne nur 

noch eine Feinsteuerung dieser Nutzung innerhalb der 

ausgewiesenen Vorrangflächen vornehmen kann. Ob eine 

Windenergienutzung innerhalb der Vorranggebiete erfolgt, ist nicht 

mehr Gegenstand dieser Planung, sondern allein wie die 

Windenergienutzung innerhalb der Vorrangfläche im Detail erfolgen 

soll. Dabei ist der Windenergie substanziell Raum zu geben. Der LK 

hat in seiner Teilfortschreibung des RROP die Schutzgüter Mensch, 

Boden, Tiere und Pflanzen sowie Landschaftsbild berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

1.) 
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2.) Der Landkreis Osnabrück hat bei der Auswahl der ausgewiesenen 

Vorrangstandorte auch die Aspekte Landschaftsbild und Erholung 

berücksichtigt. Die Stadt schließt sich diesem Ergebnis an. Ob eine 

Windenergienutzung innerhalb der Vorranggebiete erfolgt, ist nicht 

mehr Gegenstand dieser Planung, sondern allein wie die 

Windenergienutzung innerhalb der Vorrangfläche im Detail erfolgen 

soll. 

3.) Bezüglich Lärm und Schattenwurf sei auf die entsprechenden 

Ausführungen in Kap. 4.3 und 4.4 der Begründung zum B-Plan 

verwiesen. Zum Entwurf des B-Plans wurden entsprechende 

Gutachten erarbeitet, welche die Einhaltung der Richt- und 

Orientierungswerte belegen. Der schallreduzierte Betrieb der WEA 

zur Nachtzeit wird über einen max. Schallleistungspegel in der 

Planzeichung festgesetzt. Zum Schattenwurf erfolgte eine textliche 

Festsetzung. Gesundheitliche Einschränkungen können auf Grund 

der wissenschaftlichen Erkenntnisse bei Einhaltung der in Kap. 4.3 

und 4.4 genannten Richt- und Orientierungswerte nicht 

prognostiziert werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

4.) Die für den B-Plan erforderlichen Schall- und Schattenwurfgutachten 

wurden im Auftrag der Stadt Bramsche erstellt und nicht im Auftrag 

späterer Windparkbetreiber. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

5.) Wertverlust: Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien des 

Außenbereichs und Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen 

entsprechend den vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. 

Hierdurch wird sichergestellt, dass keine Wertverluste auftreten, die 

nicht im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums zumutbar sind. 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 
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Es besteht kein Anspruch darauf, dass in der Umgebung eines 

Grundstücks keine bauliche Nutzung stattfindet, sofern die 

Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten werden. Gerade 

beim Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss damit 

gerechnet werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber explizit nur 

für den Außenbereich vorgesehen hat, wie z.B. Biogasanlagen, 

landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc. , dort auch angesiedelt 

werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 

Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 

gesetzlich unerheblich eingestuft werden kann. Wenn also 

Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten Immissionswerte und 

Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie nach aktueller 

Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der Umgebung nicht. 

Die Hinweise auf Urteile des Bundesfinanzhofes (BFH) und des 

Finanzgerichts (FG) Niedersachsen können ohne Angabe eines 

Aktenzeichens und/ oder eines Entscheidungsdatums nicht ohne größeren 

Aufwand überprüft werden. Dabei sei aber auszuführen, dass für Klagen 

gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigungen die Verwaltungsgerichte 

und nicht die Finanzgerichte zuständig sind. 

Das VG Münster (Urteil vom 21. September 2012 · Az. 10 K 758/11) wies 

eine entsprechende Klage mit folgender Begründung ab:  

Die geltend gemachte etwaige Wertminderung des Grundstücks der 

Kläger, die mit der Errichtung der Anlage verbunden sein mag, bildet für 

sich genommen keinen Maßstab dafür, ob die Anlage gegenüber den 

Klägern rücksichtslos ist. Zwar schützt Art. 14 Abs. 1 GG die Nutzbarkeit 

des Eigentums und die diesbezügliche Verfügungsfreiheit, doch berühren 

rechtmäßige, hoheitlich bewirkte Minderungen des Marktwertes eines 

http://openjur.de/gericht-261.html
http://dejure.org/gesetze/GG/14.html
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Vermögensgutes in der Regel nicht den Schutzbereich des 

Eigentumsrechts. Dies gilt insbesondere auch für Wertverluste an einem 

Grundstück, die durch die behördliche Zulassung eines Vorhabens in der 

Nachbarschaft eintreten. Es mag zwar sein, dass die Nähe einer 

Windenergieanlage ein für den Großteil der Interessenten die 

Kaufentscheidung maßgebliches Kriterium darstellt. Bei einem Kauf eines 

Objekts im Außenbereich ist aber auch immer zu berücksichtigen, dass 

dort unter anderem Anlagen zur Nutzung von Windenergie als privilegierte 

Vorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) zulässig sind. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

 

http://dejure.org/gesetze/BauGB/35.html
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 V. Lfd.Nr. 2 Privatperson Nr. 2 am: 28.07.2014 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

1.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen 

jedoch nicht die konkreten Festsetzungen der drei B-Pläne, 

sondern sind allgemein formulierte Gründe gegen Windenergie: 

Hierzu ist auszuführen, dass die Energiewende politischer 

Beschluss ist, der LK Osnabrück Vorranggebiete für die 

Windenergienutzung im RROP ausgewiesen hat und die Stadt 

Bramsche im Rahmen der gesetzlichen Anpassungspflicht ihren 

Flächennutzungsplan an die Vorgaben des RROP anpassen 

muss und durch die B-Pläne nur noch eine Feinsteuerung dieser 

Nutzung innerhalb der ausgewiesenen Vorrangflächen 

vornehmen kann. Ob eine Windenergienutzung innerhalb der 

Vorranggebiete erfolgt, ist nicht mehr Gegenstand dieser 

Planung, sondern allein wie die Windenergienutzung innerhalb 

der Vorrangfläche im Detail erfolgen soll. Dabei ist der 

Windenergie substanziell Raum zu geben. Der LK hat in seiner 

Teilfortschreibung des RROP die Schutzgüter Mensch, Boden, 

Tiere und Pflanzen sowie Landschaftsbild berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

1.) 
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2.) Der Landkreis Osnabrück hat bei der Auswahl der 

ausgewiesenen Vorrangstandorte auch die Aspekte 

Landschaftsbild und Erholung berücksichtigt. Ob eine 

Windenergienutzung innerhalb der Vorranggebiete erfolgt, ist 

nicht mehr Gegenstand dieser Planung, sondern wie die 

Windenergienutzung innerhalb der Vorrangflächen im Detail 

aussehen soll. 

3.) Bezüglich Lärm und Schattenwurf sei auf die entsprechenden 

Ausführungen in Kap. 4.3 und 4.4 der Begründung zum B-Plan 

verwiesen. Zum Entwurf des B-Plans werden entsprechende 

Gutachten vorliegen, welche die Einhaltung der Richt- und 

Orientierungswerte belegen. Hierzu ist wahrscheinlich ein 

schallreduzierter Betrieb der WEA zur Nachtzeit erforderlich. 

Gesundheitliche Einschränkungen können auf Grund der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse bei Einhaltung der in kap. 4.3 

und 4.4 genannten Richt- und Orientierungswerte nicht 

prognostiziert werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

4.) Die für den B-Plan erforderlichen Schall- und 

Schattenwurfgutachten werden im Auftrag der Stadt Bramsche 

erstellt und nicht im Auftrag späterer Windparkbetreiber. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

5.) Wertverlust: Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien 

des Außenbereichs und Schutzansprüche der benachbarten 

Nutzungen entsprechend den vorgegebenen rechtlichen 

Bestimmungen. Hierdurch wird sichergestellt, dass keine 

Wertverluste auftreten, die nicht im Rahmen der Sozialbindung 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 
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des Eigentums zumutbar sind. Es besteht kein Anspruch darauf, 

dass in der Umgebung eines Grundstücks keine bauliche 

Nutzung stattfindet, sofern die Schutzansprüche des 

Grundstücks eingehalten werden. Gerade beim Wohnen im 

planungsrechtlichen Außenbereich muss damit gerechnet 

werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber explizit nur für 

den Außenbereich vorgesehen hat, wie z.B. Biogasanlagen, 

landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc. , dort auch angesiedelt 

werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 

Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 

gesetzlich unerheblich eingestuft werden kann. Wenn also 

Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten Immissionswerte und 

Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie nach aktueller 

Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der Umgebung nicht. 

Die Hinweise auf Urteile des Bundesfinanzhofes (BFH) und des 

Finanzgerichts (FG) Niedersachsen können ohne Angabe eines 

Aktenzeichens und/ oder eines Entscheidungsdatums nicht ohne größeren 

Aufwand überprüft werden. Dabei sei aber auszuführen, dass für Klagen 

gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigungen die Verwaltungsgerichte 

und nicht die Finanzgerichte zuständig sind. 

Das VG Münster (Urteil vom 21. September 2012 · Az. 10 K 758/11) wies 

eine entsprechende Klage mit folgender Begründung ab:  

Die geltend gemachte etwaige Wertminderung des Grundstücks der 

Kläger, die mit der Errichtung der Anlage verbunden sein mag, bildet für 

sich genommen keinen Maßstab dafür, ob die Anlage gegenüber den 

Klägern rücksichtslos ist. Zwar schützt Art. 14 Abs. 1 GG die Nutzbarkeit 

des Eigentums und die diesbezügliche Verfügungsfreiheit, doch berühren 

http://openjur.de/gericht-261.html
http://dejure.org/gesetze/GG/14.html
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rechtmäßige, hoheitlich bewirkte Minderungen des Marktwertes eines 

Vermögensgutes in der Regel nicht den Schutzbereich des 

Eigentumsrechts. Dies gilt insbesondere auch für Wertverluste an einem 

Grundstück, die durch die behördliche Zulassung eines Vorhabens in der 

Nachbarschaft eintreten. Es mag zwar sein, dass die Nähe einer 

Windenergieanlage ein für den Großteil der Interessenten die 

Kaufentscheidung maßgebliches Kriterium darstellt. Bei einem Kauf eines 

Objekts im Außenbereich ist aber auch immer zu berücksichtigen, dass 

dort unter anderem Anlagen zur Nutzung von Windenergie als privilegierte 

Vorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) zulässig sind. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dejure.org/gesetze/BauGB/35.html
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 V. Lfd.Nr. 3 Privatperson Nr. 3 am: 28.07.2014 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

1.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

2.) Höhenbegrenzung: Die maximale Höhe der WEA wird auf 200 m 

festgesetzt, so dass die Errichtung von modernen, 

leistungsstarken WEA ermöglicht wird.  

Die Ausweisung von Vorrangflächen im RROP bedeutet 

gleichzeitig, dass raumbedeutsame Windenergienutzung 

außerhalb dieser Vorrangflächen ausgeschlossen ist 

(Ausschlusswirkung). D.h. die gem. § 35 BauGB privilegierte 

Windenergienutzung wird auf bestimmte Teile des Landkreises 

Osnabrück und hier auf bestimmte Teile der Stadt Bramsche 

beschränkt. Auf Grund dieser Einschränkung eines ansonsten 

privilegierten Außenbereichsvorhabens sind die ausgewiesenen 

Flächen (Vorrangstandorte) entsprechend auszunutzen. Die 

Stadt Bramsche möchte die zum jetzigen Zeitpunkt für 

Binnenlandstandorte modernsten WEA innerhalb der 

Vorrangflächen ermöglichen.  

Die für Binnenlandstandorte z.Zt. modernsten WEA der 

Hersteller Vestas (V 126 mit 126m Rotordurchmesser = 3,3 

MW), Senvion (122 m Rotordurchmesser = 3 MW) und Enercon 

(E-126 mit 126m Rotordurchmesser = 7,5 MW) haben eine 

Gesamthöhe von ca. 200 m. Die angesprochene WEA des Typs 

E-101 hat lediglich eine Leistung von 3 MW. Die Entwicklung der 

WEA wird sicher in den nächsten Jahren noch weiter gehen. Die 

Stadt Bramsche möchte deshalb die z.Zt. für Binnelandstandorte 

modernsten WEA ermöglichen und setzt die max. Gesamthöhe 

der WEA so fest, dass diese dort realisiert werden können. 

1.)  

2.) 
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Das Landesraumordnungsprogramm (LROP) des Landes 

Niedersachsen führt dazu aus, dass in Vorrang- und 

Eignungsgebieten zur Windenergienutzung KEINE Höhen-

begrenzungen festgelegt werden sollen. Der LK Osnabrück ist 

dieser Vorgabe in seiner Teilfortschreibung des RROP 

nachgekommen und hat ebenfalls keine Höhenbegrenzung 

festgelegt. 

Die Stadt Bramsche nimmt in ihre Bauleitplanung eine 

Höhenbegrenzung auf. Diese orientiert sich jedoch an der z.Zt. 

größtmöglichen Leistungsstärke. 

Des weiteren sei auszuführen, dass sich die Abstände der WEA 

untereinander von der Gesamthöhe der WEA abhängen. D.h. 

kleinere WEA hätten ggf. eine größere Anlagenanzahl in der 

Fläche zur Folge. 

Ertragsprognosen unterschiedlicher Anlagenhöhen hält die Stadt 

Bramsche unter den o.g. Gesichtspunkten nicht für erforderlich. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

3.)  

Für die Windparks Ahrensfeld und Wittefeld wurde ein 

gemeinsames Schallgutachten erstellt, bei dem der Windpark 

Kalkriese 1 als Vorbelastung gewertet wurde. Als weitere 

Vorbelastungen wurden Industrie- und Gewerbeflächen in 

Lappenstuhl berücksichtigt.  

Festsetzungen zur Unterschreitung der IRW würden zu einer 

rechtsunsicheren, willkürlichen Planung führen, wenn sie nicht 

städtebaulich begründbar wären. Die vorliegende Planung trägt 

sowohl den Schutzinteressen der umliegenden Bebauung 

Rechnung als auch dem Ziel der Windkraft im Rahmen der 

städtischen Planung angemessen Raum zu geben. 

 

3.) 
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 V. Lfd.Nr. 4 Privatperson Nr. 4 am:30.07.2014 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

1.) Die Abstände zwischen Wohnen im Außenbereich und den 

Vorrangflächen wurden vom Landkreis Osnabrück auf Ebene der 

Regionalplanung festgelegt. Diese Abstände können von der Stadt 

Bramsche im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nicht 

vergrößert werden.  

Der LK OS hat auch entsprechend des Urteils des BVerwG vom Dezember 

2013 die Abstände zu Wohnhäusern entsprechend ihrer Schutzanforderung 

(Siedlungsflächen kommt ein höheres Schutzbedürfnis zu als Wohnhäusern 

im Außenbereich) differenziert. Das Wohngrundstück des Einwenders liegt 

ca. 850 m von der nächstgelegenen WEA 2 des Windparkes Wittefeld 

entfernt. 

Bereits mehrere Gerichte haben sich mit dem Thema Infraschall beschäftigt 

(siehe hierzu auch Kap. 4.5. des Begründungstextes). Das VG Würzburg 

(VG Würzburg Urteil vom 07.06.2011, AZ W 4 K 10.754) stellt dazu 

zusammenfassend fest, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 

begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von 

Windkraftanlagen hervorgerufenen Infraschallimmissionen auf den 

Menschen bisher nicht vorliegen. Bei komplexen Einwirkungen, über die 

noch keine hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, 

gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, alle nur 

denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der 

Verordnungsgeber nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von 

Immissionen zu verschärfen (oder erstmals festzuschreiben), über deren 

gesundheitsschädliche Wirkungen keine verlässlich wissenschaftlichen 

Erkenntnisse vorliegen“. 

In Kapitel 4.5. der Begründung wird ausführlich auf das Thema Infraschall 
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eingegangen. Zu der genannten Studie des Robert-Koch-Instituts (2007) 

sowie den Ausführungen im Bundesgesundheitsblatt (2007) sei folgendes 

auszuführen: 

Das Wort "Windkraft" kommt in der gesammten Studie nur in einem Absatz 
(siehe Seite 1587) vor: 
"Ein weiteres Beispiel sind die Emissionen von Windkraftanlagen, die 
teilweise sehr nah an Wohnbereichen aufgestellt sind. Dazu wurden 
Messungen und Beurteilungen seitens der Bundesländer, der 
Windenergieverbände und Umweltschutzverbände vorgenommen. Sie 
ergaben einheitlich, dass die festgestellten Infraschallpegel von 
Windkraftanlagen unterhalb der normalen Wahrnehmungsschwelle liegen. 
Da die individuelle Wahrnehmungsschwelle stark um die nominale 
Wahrnehmungsschwelle streut, muss auch an die besonders sensitiven 
Personen gedacht werden. Darüber hinaus muss hinsichtlich der 
gesundheitlichen Bewertung auch der tieffrequente Hörschall beachtet 
werden. Hierzu liegen bisher keine ausreichenden Daten vor." 

Damit kein Missverständnis entsteht: In der Studie steht auch, dass 
Infraschall erhebliche Probleme verursachen kann (dezentrale 
Heizkraftwerke, Umwälzpumpen, sowie im städtischen Bereich mit 
Kühlaggregaten und Schwerlastverkehr). Aber als Argument gegen 
Windkraftanlagen taugt es überhaupt nicht 

Zur Aussage, dass die WHO einen Mindestabstand von 2.000 m zwischen 

WEA und Wohnbebauung empfiehlt, sei auf die Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 

(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/) verwiesen. 

Diese führt aus, dass die WHO der Landesanstalt auf Anfrage mit Schreiben 

vom 22.03.2013 mitgeteilt hat, dass sie weder Richtlinien speziell für Lärm 

von WEA noch Empfehlungen zu Abständen zwischen WEA und 

Wohnbebauung veröffentlicht hat. Die oft zitierten WHO-Mindestabstände 

von WEA zu bebauten Gebieten gibt es nicht. Allgemeine Hinweise zum 

nächtlichen Schutz vor Lärm werden in der WHO-Veröffentlichung „Night 

Noise Guideline for Europe“ aus dem Jahre 2009 gegeben. Als 

Vorsorgewert zur Vermeidung von gesundheitsrelevanten Effekten, auch für 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
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besonders empfindliche Personen wie z.B. Kinder oder Kranke, wird ein 

Außenpegel von 40 dB(A) für die Nacht genannt. Dies entspricht dem 

Immissionswert der TA-Lärm für allgemeine Wohngebiete. 

Zu den Abhandlungen des amerikanischen Hörforschers SALT sei ebenfalls 

auf die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 

Baden-Württemberg (http://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/229961/) verwiesen. 

Diese führt aus : „Die Arbeiten von Prof. Alec Salt zum Thema Windenergie 

sind wissenschaftlich umstritten und wurden schon vielfach angegriffen, da 

sie spekulativ und nicht nachvollziehbar sind. Sie gelangen stets zu dem 

Ergebnis, dass Windenergieanlagen schlecht für die Gesundheit sein 

können. 

Als Grundlage für seine Aussage verwendet Prof. Salt frühere Studien an 

Meerschweinchen, die starkem Infraschall ausgesetzt wurden. Er konnte 

nach eigenen Angaben vergleichsweise starke elektrische Impulse im 

Innenohr der Meerschweinchen an den äußeren Haarzellen messen. Dies 

sei ein Nachweis, dass tieffrequente Geräusche das Ohr der 

Meerschweinchen stark stimulieren. Prof. Salt vermutet, dass diese 

Erkenntnis auf den Menschen übertragbar sein könnte. Obwohl Menschen 

elektrische Impulse der äußeren Haarzellen nachweislich nicht hören bzw. 

wahrnehmen können, gäbe es nach seiner Ansicht mehrere denkbare 

negative Wirkungen von Infraschall. Hierzu gehörten z. B. eine 

Hörschwellenverschiebung, ein Überdruck in der Hörschnecke oder eine 

Stimulation des Unterbewusstseins. Dies könne möglicherweise zu 

Symptomen wie Pulsation, Unwohlsein, Stress, Unsicherheit, 

Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Übelkeit, "Seekrankheit", Tinnitus, 

Druckgefühl im Ohr, Schlafstörungen, Panik, Blutdruckanstieg und 

Konzentrationsstörungen führen.  

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
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Viele dieser beschriebenen Effekte lassen sich bei sehr hohen 

Infraschallpegeln im Bereich der Schmerzgrenze gut beobachten. Es ist 

jedoch weder plausibel noch nachgewiesen, dass tieffrequente Geräusche 

mit millionenfach kleineren Pegeln, wie sie durch Windenergieanlagen 

verursacht werden, zu solchen Symptomen führen können. Zudem sind 

diese Pegel mit den natürlichen Windgeräuschen und vielen 

Alltagsgeräuschen vergleichbar. Somit ist eine Relevanz der Ergebnisse 

von Prof. Salt für die Risikobewertung von Windkraftgeräuschen nicht 

erkennbar.“ 

Die Abhandlung „Infraschall von Windkraftanlagen als Gesundheitsgefahr“ 

von Prof. Dr. Erwin Quambusch (Herr Quambusch war ein Jurist aus 

Bielefeld) und Martin Lauffer vom 29. Januar 2008 wird oft als Beispielstudie 

herangezogen. In dieser Abhandlung werden aber viele Quellen verzerrt 

oder falsch wiedergegeben. So bezieht sich die Abhandlung beispielsweise 

u .a. auf die Studie „Auswirkungen einer sublimen Beschallung mit einer 

Frequenz 4 Hz, 8 Hz und 31,5 Hz“ von Weiler aus dem Jahr 2005, deren 

Schlussfolgerungen aufgrund unzulänglichen Versuchsdesigns und viel zu 

kleiner Stichprobenmenge (es wurde nur eine Person untersucht, die immer 

informiert wurde, wenn sie wieder einer Infraschallemission ausgesetzt 

wurde) unzulässig sind. Martin Lauffer selber machte in einem 

Zeitungsinterview (Badische Zeitung, 19.11.2011) die Aussage, dass die 

Ergebnisse seiner Studie nicht das Resultat einer methodisch zuverlässigen 

Erhebung sind. 

Die in in Kap. 4.5. der Begründung genannten Quellen können um folgende 

erweitert werden: 

Auch das Bayrische Landesamt für Umwelt (Geschäftsbereich 

Lebensministerium Bayern.de) kommt in seiner Ausarbeitung zum Thema 

„Windkraftanlagen- beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“ aus dem 

Jahre 2014 zu dem Fazit: „Da die von Windkraftanlagen erzeugten 
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Infraschallpegel in der Umgebung deutlich unterhalb den Hör- und 

Wahrnehmungsgrenzen liegen, können nach heutigem Stand der 

Wissenschaft Windkraftanlagen beim Menschen keine schädlichen 

Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitliche Wirkungen von 

Infraschall (kleiner 20 Hertz) sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in 

denen die Hör- und Wahrnehmbarkeitsschwelle überschritten wurde. 

Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall unterhalb dieser Schwelle liegen 

nicht vor.“ 

Das Landesgesundheitsamt Baden-Würtemberg kam bei der Veranstaltung 

„Windenergie und Infraschall“ am 04.07.2013 (http://www.region-

karlsruhe.de/fileadmin/files/Projekte/Veranstaltung_Windenergie_Infraschall/

Pr%C3%A4sentation%20Jovanovic%20LGA.pdf3 ) zu folgenden 

Schlussfolgerungen: 

- Die wenigen Studien, die zu den gesundheitlichen Auswirkungen 

durch Infraschall im Zusammenhang mit WEA existieren, sind in 

ihren Ergebnissen nicht eindeutig. 

- In neueren Studien aus 2011-2013 gibt es keine eindeutige 

Aussage, dass Infraschall in Zusammenhang mit WEA zu 

Belästigungen oder anderen gesundheitlichen Effekten führt 

(Fairboud et al. 2013: 21 Literaturquellen ; sowie Bericht „Health 

Impact of Wind Turbines“ Univerity of Salford, Manchester 2013: 

56 Literaturquellen). 

- LfU Bayern (2000): WEA 1 MW, Messort 250 m entfernt. 

Infraschallbereich nicht wahrnehmbar, da er unterhalb der Hör- 

und Wahrnehmungsschwelle liegt. 

- O´Neal et al. (2011): Messung 1 Woche, außen/ innen bei zwei 

WEA Modellen (1,5 MW und 2,3 MW), Infraschall nicht hörbar 

auch bei sensibler Person im Abstand von 305 m. 
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- LUBW Messungen (2013): Der Anteil des Infraschalls von WEA 

wird mit zunehmendem Abstand geringer, in 700 m verschwindet 

Signal im Hintergrundrauschen. 

- Schallpegel liegen bereits bei geringen Abstand unterhalb der 

Hör- und Wahrnehmungsschwelle. 

- Da das messbare Infraschall-Signal unter bestimmten 

Voraussetzungen (wie z.B. Entfernung in wenigen hundert 

Metern) im Hintergrundrauschen verschwindet, sind biologische 

Wirkungen auf Infraschall durch WEA nicht zu erwarten. 

Auch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen (www.lanuv.nrw.de /.geraeusche/ windenergie.htm) 

kommt zu der Einschätzung, dass zwar messtechnisch nachgewiesen 

werden kann, dass Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die 

festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 

Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos. 

Das VG Münster (Urteil vom 21. September 2012 · Az. 10 K 758/11) kam 

zu folgender Einschätzung: „Die Rechtsprechung geht vor diesem 

Hintergrund übereinstimmend davon aus, dass moderne 

Windenergieanlagen Infraschall in einem - im Rechtssinne - belästigenden 

Ausmaß nicht erzeugen.“ 

Die Ausführungen zum Infraschall in Kap. 4.5 der Begründung werden um 

die voranstehenden Quellen / Urteile vervollständigt. 

Zusammenfassend schließt sich die Stadt Bramsche den Kenntnissen des 

Bayrischen Landesamtes für Umwelt, des Landesgesundheitsamtes Baden-

Württemberg sowie des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz des Landes NRW an. 

Bezüglich der thematisierten „Länderöffnungsklausel“ ist auszuführen, dass 

lediglich der Deutsche Bundestag einer Länderöffnungsklausel im 

http://www.lanuv.nrw.de/
http://openjur.de/gericht-261.html
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Baugesetzbuch zugestimmt hatte. 

Im so genannten ersten Durchgang hatte der Bundesrat sich noch 

ablehnend zu der von der Bundesregierung geplanten Öffnungsklausel 

geäußert. 

In der Plenarsitzung am 11.07.2014 fand jedoch die Empfehlung des 

Umweltausschusses, das Gesetz in den Vermittlungsausschuss zu 

überweisen, keine Mehrheit. Es gilt damit als gebilligt und wird nun dem 

Bundespräsidenten zur Unterschrift zugeleitet 

Ob und mit welchen Abständen Niedersachsen von der Länderöffnungsklausel 

Gebrauch machen wird, kann dahingestellt bleiben, da der LK Osnabrück die 

Abgrenzung von Vorrangstandorten vor Einführung einer solchen Klausel und 

Inanspruchnahme durch das Land Niedersachsen vorgenommen hat. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

2.) Zum Entwurf des B-Plans wird ein Schattenwurfgutachten erstellt, 

welches die astronomisch mögliche Schattenwurfdauer an den 

Immissionspunkten um die geplanten Windparke auflistet. 

Entsprechende Regelungen zur Abschaltung von WEA bei 

Überschreitung der Orientierungswerte (siehe hierzu Kap. 4.4 der 

Begründung) werden durch den LK OS im nachfolgenden 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren festgesetzt. 

Ist Stadt Bramsche Gewerbeaufsichtsbehörde? Muss sich nicht der 

LK um Einhaltung seiner Nebenbestimmungen im 

Genehmigungsbescheid kümmern? 

3.) Zum Entwurf des B-Plans wurde ein Schallgutachten erstellt, 

welches die Schallimmissionen an den Immissionspunkten um die 

geplanten Windparke ermittelte. Auf Grundlage der Ergebnisse des 

o.g. Schallgutachtens ist die nächtliche Reduzierung der WEA 

notwendig. Es werden entsprechend der Ergebnisse des Gutachtens 

im B-Plan max. Schallleistungspegel je WEA festgesetzt, die 
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sicherstellen, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte nach der TA-

Lärm an schutzbedürftigen Gebäuden im Umfeld der WEA 

eingehalten werden.. Der LK Osnabrück als zuständige 

Genehmigungsbehörde wird im Rahmen der Zulassung der WEA die 

Ergebnisse des Gutachtens als Nebenbestimmung in den 

Genehmigungsbescheid aufnehmen. Der LK muss die Einhaltung 

der Nebenbestimmungen seines Genehmigungsbescheides 

überprüfen. 

4.) Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien des 

Außenbereichs und Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen 

entsprechend den vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. 

Hierdurch wird sichergestellt, dass keine Wertverluste auftreten, die 

nicht im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums zumutbar sind. 

Es besteht kein Anspruch darauf, dass in der Umgebung eines 

Grundstücks keine bauliche Nutzung stattfindet, sofern die 

Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten werden. Gerade 

beim Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss damit 

gerechnet werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber explizit nur 

für den Außenbereich vorgesehen hat, wie z.B. Biogasanlagen, 

landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc. , dort auch angesiedelt 

werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 

Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 

gesetzlich unerheblich eingestuft werden kann. Wenn also 

Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten Immissionswerte und 

Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie nach aktueller 

Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der Umgebung nicht. 

Die Hinweise auf Urteile des Bundesfinanzhofes (BFH) und des 

Finanzgerichts (FG) Niedersachsen können ohne Angabe eines 
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Aktenzeichens und/ oder eines Entscheidungsdatums nicht ohne größeren 

Aufwand überprüft werden. Dabei sei aber auszuführen, dass für Klagen 

gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigungen die Verwaltungsgerichte 

und nicht die Finanzgerichte zuständig sind. 

Das VG Münster (Urteil vom 21. September 2012 · Az. 10 K 758/11) wies 

eine entsprechende Klage mit folgender Begründung ab:  

Die geltend gemachte etwaige Wertminderung des Grundstücks der 

Kläger, die mit der Errichtung der Anlage verbunden sein mag, bildet für 

sich genommen keinen Maßstab dafür, ob die Anlage gegenüber den 

Klägern rücksichtslos ist. Zwar schützt Art. 14 Abs. 1 GG die Nutzbarkeit 

des Eigentums und die diesbezügliche Verfügungsfreiheit, doch berühren 

rechtmäßige, hoheitlich bewirkte Minderungen des Marktwertes eines 

Vermögensgutes in der Regel nicht den Schutzbereich des 

Eigentumsrechts. Dies gilt insbesondere auch für Wertverluste an einem 

Grundstück, die durch die behördliche Zulassung eines Vorhabens in der 

Nachbarschaft eintreten. Es mag zwar sein, dass die Nähe einer 

Windenergieanlage für den Großteil der Interessenten ein maßgebliches 

Kriterium für die Kaufentscheidung darstellen könnte. Bei einem Kauf 

eines Objekts im Außenbereich ist aber auch immer zu berücksichtigen, 

dass dort unter anderem Anlagen zur Nutzung von Windenergie als 

privilegierte Vorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) zulässig sind.“ 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

5.) Festlegungen zur Kennzeichung von WEA sind Gegenstand des 

nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-

bescheides durch den LK Osnabrück. 

Die bedarfsgerechte Hindernisbefeuerung ist bislang noch nicht in die 

entsprechende Verwaltungsvorschrift aufgenommen worden. Eine 

Marktreife wird 2015 erwartet. Ob und wann diese Art der Kennzeichung in 

die entsprechende Verwaltungsvorschrift aufgenommen wird, kann die Stadt 

Bramsche nicht abschätzen. In den Begründungstext wird folgender Passus 

aufgenommen: "Sollte während des Verfahrens zur BImSchG-Genehmigung 

http://openjur.de/gericht-261.html
http://dejure.org/gesetze/GG/14.html
http://dejure.org/gesetze/BauGB/35.html
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nach geltender Verwaltungsvorschrift eine radargestützte 

Hindernisbefeuerung zulässig sein, wird die Stadt darauf hinwirken, dass 

diese als Auflage in die BImSchG-Genehmigung aufgenommen wird. 

6.) In Abstimmung mit der Fachbehörde des LK Osnabrück wurde für 

die verbindliche Bauleitplanung Brut- und Rastvogelerfassungen 

sowie Fledermauserfassungen für erforderlich gehalten. Spezielle 

Untersuchungen des Vogelzugs wurden von Seiten des LK 

Osnabrück für die Vorranggebiete für die Windenergienutzung im 

Stadtgebiet Bramsche, auch unter Kenntnis des Zuggeschehens im 

LK Osnabrück, nicht für erforderlich gehalten. Der LK Osnabrück hat 

im Rahmen der avifaunistischen Untersuchungen zur 

Teilfortschreibung des RROP (2013) bezüglich des 

Untersuchungsumfangs zu Gast- und Rastvögeln den 

Untersuchungsraum zur Betrachtung von Zugkorridoren bzw. 

Wechselwegen zwischen Nahrungs- und Schlafhabitaten z.T. 

erweitert. Bei den Erfassungsterminen im Zuge der 

Teilfortschreibung des RROP wurden die Erfassungstermine so 

gewählt, dass die Zugperioden Heim- und Wegzug als auch die die 

Überwinterung berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse dieser 

Erfassungen flossen in den Abwägungsprozess zu den 

Potenzialflächen ein, d.h. der LK Osnabrück hat die Vorranggebiete 

für die Windenergienutzung unter Kenntnis des Rast- und 

Zuggeschehens in und über diesen Flächen ausgewiesen.  

Die Rastvogelerfassung für den Windpark Ahrensfeld erfolgte an 24 

Terminen zwischen August 2013 und April 2014 und beinhaltet somit auch 

den Frühjahrs- und Herbnstzug. Wenn im Rahmen dieser Erfassungen 

größere Zugschwärme das Untersuchungsgebiet überquert hätten, wären 

sie protokolliert worden und im Gutachten als Überflieger genannt worden. 

Dies war jedoch nicht der Fall. Dies wurde auch auf Nachfrage von den 

Kartierern bestätigt. 

Die europäische Brutpopulationen der Kraniche ziehen auf 
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unterschiedlichen Routen in die Winterquartiere. Man kann den 

europäischen Kranichzug in zwei Routen unterteilen: der baltisch-

osteuropäische Zugweg führt Kraniche im Herbst aus Finnland, dem 

Baltikum, Polen und Teilen Russlands zu den großen Rastplätzen der 

ungarischen Tiefebene. Den westeuropäischen Zugweg nutzen im 

Wesentlichen Kraniche aus Mitteleuropa uns Skandinavien (siehe hierzu 

DER FALKE – JOURNAL FÜR VOGELBEOBACHTER , Januar 2014, Seite 

32). Die o.g. Zugrouten haben aber nicht nur eine Breite von wenigen 

Kilometern und die Kraniche ziehen bei diesen überregionalen Flügen in 

Höhen über 200 m. 

Im Untersuchungsgebiet wurden keine rastenden Kraniche erfasst. Damit 

handelt es sich nicht um einen Nahrungsplatz des Kranich, von dem die 

Kraniche dann erst aufsteigen und kurzfristig in geringeren Höhen fliegen. 

Im Allgemeinen sind Kollisionen von Kranichen mit WEA nahezu 

auszuschließen (DÜRR 2014, DÜRR &LANGGEMACH 2013). Eine 

Kollisionsgefahr bei ziehenden Kranichen besteht vor allem bei schlechter 

Witterung (starker Regen, dichter Nebel) und daraus resultierenden 

schlechten Sichtverhältnissen und niedrigen Flughöhen der Kraniche (BFF 

2013). Schlagopfer an WEA sind gering (DÜRR 2014).  

Weder Kraniche noch Gänse rasten in Bäumen, sondern auf offenen 

Flächen. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

7.) Siehe hierzu Ausführungen unter Nr. 4 
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 V. Lfd.Nr. 5 Privatperson Nr. 5 am: 31.07.2014 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

1.) Die zitierte Studie von Prof. Dr. Hasse (Universität Frankfurt) stammt 

aus dem Jahre 2003. Die Studie beruht auf einer Blitzbefragung von 

Immobilienmaklern und war auf die küstennahen Regionen 

Ostfrieslands und Schleswig-Holstein beschränkt. Lediglich fünf der 

15 befragten Makler machten damals überhaupt nähere Angaben. 

Dagegen ist aktuelle Umfrage des Immobilienverbandes (IVD), dem 

größten Maklerverband Deutschlands aus dem Jahre 2013 mit 

bundesweit knapp 700 Befragten weitaus repräsentativer 

(http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-

durch-windenergieanlagen/). Die Mehrheit der befragten Makler 

,knapp 84% , war jedoch nie an einer Vermittlung einer Immobilie in 

der Umgebung von WEA direkt beteiligt oder hatte Kenntnis darüber, 

so das Ergebnis. Dennoch erwartet die Mehrheit eine prozentuale 

Wertminderung von rund 20%. In diesem Zusammenhang sei auf 

eine Untersuchung der Stadt Aachen aus dem Jahre 2011 

verwiesen. Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung 

die Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie 

unbebauten Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen 

Ortslagen rund um den Windpark Vetschauer Berg über einen 

Zeitraum von zehn Jahren analysiert. Das Ergebnis: „Für den 

heutigen Zeitpunkt kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 

ausgegangen werden, dass eine Beeinflussung des 

Grundstücksmarktes durch die WEA in den untersuchten Ortslagen 

nicht vorhanden ist“. 

(http://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=9013&options=4)

1.) 

 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=9013&options=4
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. 

Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien und Schutzansprüche 

der benachbarten Nutzungen entsprechend den vorgegebenen rechtlichen 

Bestimmungen. Hierdurch wird sichergestellt, dass keine Wertverluste 

auftreten, die nicht im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums zumutbar 

sind. Es besteht kein Anspruch darauf, dass in der Umgebung eines 

Grundstücks keine bauliche Nutzung stattfindet, sofern die 

Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten werden. Gerade beim 

Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss damit gerechnet 

werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber explizit nur für den 

Außenbereich vorgesehen hat, wie z.B. Biogasanlagen, landwirtschaftliche 

Nutzung, WEA etc. , dort auch angesiedelt werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 

Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 

gesetzlich unerheblich eingestuft werden kann. Wenn also 

Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten Immissionswerte und 

Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie nach aktueller 

Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der Umgebung nicht. 

Das VG Münster (Urteil vom 21. September 2012 · Az. 10 K 758/11) wies 

eine entsprechende Klage mit folgender Begründung ab:  

Die geltend gemachte etwaige Wertminderung des Grundstücks der 

Kläger, die mit der Errichtung der Anlage verbunden sein mag, bildet für 

sich genommen keinen Maßstab dafür, ob die Anlage gegenüber den 

Klägern rücksichtslos ist. Zwar schützt Art. 14 Abs. 1 GG die Nutzbarkeit 

des Eigentums und die diesbezügliche Verfügungsfreiheit, doch berühren 

rechtmäßige, hoheitlich bewirkte Minderungen des Marktwertes eines 

Vermögensgutes in der Regel nicht den Schutzbereich des 

Eigentumsrechts. Dies gilt insbesondere auch für Wertverluste an einem 

Grundstück, die durch die behördliche Zulassung eines Vorhabens in der 

http://openjur.de/gericht-261.html
http://dejure.org/gesetze/GG/14.html
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Nachbarschaft eintreten. Es mag zwar sein, dass die Nähe einer 

Windenergieanlage für den Großteil der Interessenten ein maßgebliches 

Kriterium für die Kaufentscheidung darstellen könnte. Bei einem Kauf 

eines Objekts im Außenbereich ist aber auch immer zu berücksichtigen, 

dass dort unter anderem Anlagen zur Nutzung von Windenergie als 

privilegierte Vorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) zulässig sind.“ 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

http://dejure.org/gesetze/BauGB/35.html
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 V. Lfd.Nr. 6 Privatperson Nr. 6 am: 30.07.2014 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

1.) Die Stadt Bramsche hat bereits im Vorfeld bei der 

Fortschreibung Regionalen Raumordnungsprogramms 

des Landkreises, dessen Planungsträger der Landkreis 

Osnabrück und nicht die Stadt Bramsche ist, im Rahmen 

von öffentlichen Informationsveranstaltungen in den 

betroffenen Ortsteilen ausgiebig über das Ausmaß zur 

Ausweisung der Vorranggebiete für Windenergie-

gewinnung informiert. Mit der Aufstellung der 

Bauleitpläne, insbesondere der 30. Flächennutzungs-

planänderung kommt die Stadt Bramsche ihrer 

Verpflichtung nach, den Flächennutzungsplan an die 

Vorgaben des regionalen Raumordnungsprogramms 

anzupassen. Sowohl die 30. FNP-Änderung als auch die 

Bebauungspläne haben das frühzeitige Beteiligungs-

verfahren durchlaufen. Im Rahmen der frühzeitigen 

Bürgerinformation wurden Veranstaltungen in Kalkriese, 

Lappenstuhl und Epe durchgeführt. Des Weiteren sind 

die Unterlagen im Rathaus sowie auf der homepage der 

Stadt Bramsche einsehbar gewesen. Das BauGB regelt 

nicht die Art der frühzeitigen Information der 

Öffentlichkeit. Diese kann in Form von 

Informationsveranstaltungen oder durch Offenlage der 

Verfahrensunterlagen erfolgen. Die Stadt Bramsche hat 

beide Varianten gewählt um die Bevölkerung frühzeitig 

und umfänglich zu informieren. Informationen zu den 
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Veranstaltungen waren Aushängen und der Presse zu 

entnehmen. Von einer bewussten Fehlinformation kann 

keine Rede sein. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

2.) Das Flurbereinigungsverfahren ist beendet (siehe hierzu 

Stellungnahme des Amtes für regionale Landes-

entwicklung, siehe IV lfd. Nr. 11). Grundstückskäufe bzw. 

Zustimmungen zur Unterschreitung der erforderlichen 

Grenzabstände sind nicht Inhalt der Bauleitplanung. Die 

Hinweis  betreffen somit aus nachfolgende immissions-

schutzrechtliche Genhemigungsverfahren. 

3.) Zur Pipeline siehe B-Plan Nr. 156. 

Zum Vorhandensein eines NATO-Notlandegebietes 

innerhalb des Geltungsbereiches nimmt das BAIUDBw 

keine Stellung.  

Weder die Stadt Bramsche noch der Landkreis 

Osnabrück, welcher ja die Vorrangflächen für die 

Windenergienutzung im RROP ausgewiesen hat, hat 

Kenntnis über ein solches Notlandegebiet. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

4.) Die Förderung regenerativer Energie sowie der Ausstieg 

aus der Atomenergie ist auf Bundesebene politische 

Beschlusslage. Die Stadt Bramsche übernimmt die 

Vorgaben des Landkreises Osnabrück (RROP 2013). Die 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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 V. Lfd.Nr. 7 Privatperson Nr. 7 am: 31.07.2014 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

1.) Die zitierte Studie von Prof. Dr. Hasse (Universität Frankfurt) stammt 

aus dem Jahre 2003. Die Studie beruht auf einer Blitzbefragung von 

Immobilienmaklern und war auf die küstennahen Regionen 

Ostfrieslands und Schleswig-Holstein beschränkt. Lediglich fünf der 

15 befragten Makler machten damals überhaupt nähere Angaben. 

Dagegen ist aktuelle Umfrage des Immobilienverbandes (IVD), dem 

größten Maklerverband Deutschlands aus dem Jahre 2013 mit 

bundesweit knapp 700 Befragten weitaus repräsentativer 

(http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-

durch-windenergieanlagen/). Die Mehrheit der befragten Makler 

,knapp 84% , war jedoch nie an einer Vermittlung einer Immobilie in 

der Umgebung von WEA direkt beteiligt oder hatte Kenntnis darüber, 

so das Ergebnis. Dennoch erwartet die Mehrheit eine prozentuale 

Wertminderung von rund 20%. In diesem Zusammenhang sei auf 

eine Untersuchung der Stadt Aachen aus dem Jahre 2011 

verwiesen. Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung 

die Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie 

unbebauten Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen 

Ortslagen rund um den Windpark Vetschauer Berg über einen 

Zeitraum von zehn Jahren analysiert. Das Ergebnis: „Für den 

heutigen Zeitpunkt kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 

ausgegangen werden, dass eine Beeinflussung des 

Grundstücksmarktes durch die WEA in den untersuchten Ortslagen 

nicht vorhanden ist“. 

(http://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=9013&options=4) 

1.) 

 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=9013&options=4
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Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien und Schutzansprüche 

der benachbarten Nutzungen entsprechend den vorgegebenen rechtlichen 

Bestimmungen. Hierdurch wird sichergestellt, dass keine Wertverluste 

auftreten, die nicht im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums zumutbar 

sind. Es besteht kein Anspruch darauf, dass in der Umgebung eines 

Grundstücks keine bauliche Nutzung stattfindet, sofern die 

Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten werden. Gerade beim 

Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss damit gerechnet 

werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber explizit nur für den 

Außenbereich vorgesehen hat, wie z.B. Biogasanlagen, landwirtschaftliche 

Nutzung, WEA etc. , dort auch angesiedelt werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 

Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 

gesetzlich unerheblich eingestuft werden kann. Wenn also 

Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten Immissionswerte und 

Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie nach aktueller 

Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der Umgebung nicht. 

Das VG Münster (Urteil vom 21. September 2012 · Az. 10 K 758/11) wies 

eine entsprechende Klage mit folgender Begründung ab:  

Die geltend gemachte etwaige Wertminderung des Grundstücks der 

Kläger, die mit der Errichtung der Anlage verbunden sein mag, bildet für 

sich genommen keinen Maßstab dafür, ob die Anlage gegenüber den 

Klägern rücksichtslos ist. Zwar schützt Art. 14 Abs. 1 GG die Nutzbarkeit 

des Eigentums und die diesbezügliche Verfügungsfreiheit, doch berühren 

rechtmäßige, hoheitlich bewirkte Minderungen des Marktwertes eines 

Vermögensgutes in der Regel nicht den Schutzbereich des 

Eigentumsrechts. Dies gilt insbesondere auch für Wertverluste an einem 

Grundstück, die durch die behördliche Zulassung eines Vorhabens in der 

Nachbarschaft eintreten. Es mag zwar sein, dass die Nähe einer 

http://openjur.de/gericht-261.html
http://dejure.org/gesetze/GG/14.html


Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 94 

  

Windenergieanlage für den Großteil der Interessenten ein maßgebliches 

Kriterium für die Kaufentscheidung darstellen könnte. Bei einem Kauf 

eines Objekts im Außenbereich ist aber auch immer zu berücksichtigen, 

dass dort unter anderem Anlagen zur Nutzung von Windenergie als 

privilegierte Vorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) zulässig sind.“ 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

http://dejure.org/gesetze/BauGB/35.html
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 V. Lfd.Nr. 8 Privatperson Nr. 8 am: 30.07.2014 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

1.) Das RROP des Landkrieses Osnabrück stellt den 

Geltungsbereich des B-Planes Nr. 157 als Vorrangstandort für 

Windenergienutzung dar. Gleichzeitig wird der südliche Teilbereich 

des Vorrangstandortes westlich der A 1 und der gesamte 

Vorrangstandort östlich der A 1 als Vorsorgegebiet für Erholung 

dargestellt. Damit wurde bereits auf der übergeordneten Ebene der 

Regionalplanung im Rahmen der Abwägung entschieden, dass die 

Windenergienutzung einem Vorsorgegebiet für Erholung nicht 

entgegen steht. Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 157 steht auch 

weiter für die Naherholung zur Verfügung, ebenso angrenzende 

Waldflächen. Erholungsnutzung ist auch nach Errichtung der WEA 

weiterhin möglich. Die Erfahrungen aus vorhandenen Windparks 

belegen, dass WEA für Erholungssuchende nicht zwangsläufig 

abschreckend wirken. So wurde z.B. im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, 

Landkreis Rotenburg/ Wümme) durch einen Bürgerverein Bänke 

innerhalb der Windparkfläche aufgestellt, um Spaziergängern und 

Radfahrern auch im Zusammenhang mit dem windparkbedingten 

Wegebau die Möglichkeit zu geben, die Landschaft auch mit 

Windenergienutzung für wohnungsnahe Erholung zu nutzen. Dieses 

wird von den Erholungssuchenden dankbar angenommen. 

2.) Um eine weitere Wohnbauentwicklung in Lappenstuhl zu 

ermöglichen, wurden im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 156 nur 

sieben WEA festgesetzt. Dies wurde bereits im Rahmen der 

frühzeitigen Bürgerinformation erläutert. 

1.) 

2.) 
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3.) Wie richtig ausgeführt wird, wird zwischen Gewerbelärm (WEA) 

und Verkehrslärm unterschieden. Die TA-Lärm sieht keine 

Aufsummierung beider Lärmarten vor. Zum Entwurf des B-Plans 

liegt ein Schallgutachten vor, welches sowohl die Vorbelastungen 

bezüglich Gewerbelärm durch die festgesetzten zulässigen 

Schallimmissionen der Bebauungspläne Nr. 93, 99, 129, 141 u. 145 

als auch die zu erwartenden Schallimmissionen der drei Windparks 

Kalkriese, Wittefeld und Ahrensfeld berücksichtigt. 

4.)Das Bayrische Landesamt für Umwelt (2007) führt aus, dass bei 

einem INNENPEGEL von 25-30 dB(A) Schlafstörungen auftreten 

können. Die für WEA in der TA-Lärm angesetzten nächtlichen 

Immissionsrichtwerte von 40 dB(A) für allgemeine Wohngebiete und 

45 dB(A) für Dorf- und Mischgebiete beziehen sich auf einen 

AUSSENPEGEL (0,5 m vor dem Wohnhaus). 

In Großbritannien gibt es bis heute keinen gesetzlichen Mindestabstand 

zwischen Windenergieanlagen und der Wohnbebauung. Gesetzentwürfe 

über Mindestabstände zwischen Windenergieanlagen und Wohngebäuden 

wurden im Parlament des Vereinigten Königreichs bereits dreimal 

eingebracht: Erstmals in der Sitzungsperiode 2008-2009 auf Initiative des 

Unterhauses und danach zweimal im Oberhaus. Der letzte Vorstoß erfolgte 

in der Sitzungsperiode 2012-2013 unter dem Titel Wind Turbines (Minimum 

Distance from Residential Premises) Bill. Die Federführung hatte der 

inzwischen verstorbene Lord Reay. Das Gesetz hätte in England und Wales 

Geltung haben sollen. Am 14.05.2012 fand im Oberhaus die erste 

Gesetzeslesung statt, was den ersten von insgesamt zehn förmlichen 

Gesetzgebungsschritten darstellt. Seitdem ruht das Vorhaben. Eine 

gesetzliche Regelung existiert in Großbritannien somit bis heute nicht 

(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/230030/). 

Zur Aussage, dass die WHO festgestellt habe, dass Schlafstörungen schon 

ab 30-40 dB(A) auftreten, sei ebenfalls auf die Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 

3.) 

4.) 

5.) 

6.) 

http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2012-2013/0011/13011.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2012-2013/0011/13011.pdf
http://services.parliament.uk/bills/2012-13/windturbinesminimumdistancefromresidentialpremises.html
http://services.parliament.uk/bills/2012-13/windturbinesminimumdistancefromresidentialpremises.html
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/230030/


Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 97 

  

 

(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/) verwiesen. 

Diese führt aus, dass die WHO der Landesanstalt auf Anfrage mit Schreiben 

vom 22.03.2013 mitgeteilt hat, dass sie weder Richtlinien speziell für Lärm 

von WEA noch Empfehlungen zu Abständen zwischen WEA und 

Wohnbebauung veröffentlicht hat. Die oft zitierten WHO-Mindestabstände 

von WEA zu bebauten Gebieten gibt es nicht. Allgemeine Hinweise zum 

nächtlichen Schutz vor Lärm werden in der WHO-Veröffentlichung „Night 

Noise Guideline for Europe“ aus dem Jahre 2009 gegeben. Als 

Vorsorgewert zur Vermeidung von gesundheitsrelevanten Effekten, auch für 

besonders empfindliche Personen wie z.B. Kinder oder Kranke, wird ein 

Außenpegel von 40 dB(A) für die Nacht genannt. Dies entspricht dem 

Immissionswert der TA-Lärm für allgemeine Wohngebiete. 

Bereits mehrere Gerichte haben sich mit dem Thema Infraschall beschäftigt 

(siehe hierzu auch Kap. 4.5. des Begründungstextes). Das VG Würzburg 

(VG Würzburg Urteil vom 07.06.2011, AZ W 4 K 10.754) stellt dazu 

zusammenfassend fest, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 

begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von 

Windkraftanlagen hervorgerufenen Infraschallimmissionen auf den 

Menschen bisher nicht vorliegen. Bei komplexen Einwirkungen, über die 

noch keine hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, 

gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, alle nur 

denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der 

Verordnungsgeber nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von 

Immissionen zu verschärfen (oder erstmals festzuschreiben), über deren 

gesundheitsschädliche Wirkungen keine verlässlich wissenschaftlichen 

Erkenntnisse vorliegen“. 

Die in in Kap. 4.5. der Begründung genannten Quellen können um folgende 

erweitert werden: 

Auch das Bayrische Landesamt für Umwelt (Geschäftsbereich 

Lebensministerium Bayern.de) kommt in seiner Ausarbeitung zum Thema 

„Windkraftanlagen- beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“ aus dem 

7.) 

8.) 

 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
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Jahre 2014 zu dem Fazit: „Da die von Windkraftanlagen erzeugten 

Infraschallpegel in der Umgebung deutlich unterhalb den Hör- und 

Wahrnehmungsgrenzen liegen, können nach heutigem Stand der 

Wissenschaft Windkraftanlagen beim Menschen keine schädlichen 

Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitliche Wirkungen von 

Infraschall (kleiner 20 Hertz) sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in 

denen die Hör- und Wahrnehmbarkeitsschwelle überschritten wurde. 

Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall unterhalb dieser Schwelle liegen 

nicht vor.“ 

Das Landesgesundheitsamt Baden-Würtemberg kam bei der Veranstaltung 

„Windenergie und Infraschall“ am 04.07.2013 (http://www.region-

karlsruhe.de/fileadmin/files/Projekte/Veranstaltung_Windenergie_Infraschall/

Pr%C3%A4sentation%20Jovanovic%20LGA.pdf3 ) zu folgenden 

Schlussfolgerungen: 

- Die wenigen Studien, die zu den gesundheitlichen Auswirkungen 

durch Infraschall im Zusammenhang mit WEA existieren, sind in 

ihren Ergebnissen nicht eindeutig. 

- In neueren Studien aus 2011-2013 gibt es keine eindeutige 

Aussage, dass Infraschall in Zusammenhang mit WEA zu 

Belästigungen oder anderen gesundheitlichen Effekten führt 

(Fairboud et al. 2013: 21 Literaturquellen ; sowie Bericht „Health 

Impact of Wind Turbines“ Univerity of Salford, Manchester 2013: 

56 Literaturquellen). 

- LfU Bayern (2000): WEA 1 MW, Messort 250 m entfernt. 

Infraschallbereich nicht wahrnehmbar, da er unterhalb der Hör- 

und Wahrnehmungsschwelle liegt. 

- O´Neal et al. (2011): Messung 1 Woche, außen/ innen bei zwei 

WEA Modellen (1,5 MW und 2,3 MW), Infraschall nicht hörbar 

auch bei sensibler Person im Abstand von 305 m. 
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- LUBW Messungen (2013): Der Anteil des Infraschalls von WEA 

wird mit zunehmendem Abstand geringer, in 700 m verschwindet 

Signal im Hintergrundrauschen. 

- Schallpegel liegen bereits bei geringen Abstand unterhalb der 

Hör- und Wahrnehmungsschwelle. 

- Da das messbare Infraschall-Signal unter bestimmten 

Voraussetzungen (wie z.B. Entfernung in wenigen hundert 

Metern) im Hintergrundrauschen verschwindet, sind biologische 

Wirkungen auf Infraschall durch WEA nicht zu erwarten. 

Auch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen (www.lanuv.nrw.de /.geraeusche/ windenergie.htm) 

kommt zu der Einschätzung, dass zwar messtechnisch nachgewiesen 

werden kann, dass Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die 

festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 

Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos. 

Das VG Münster (Urteil vom 21. September 2012 · Az. 10 K 758/11) kam 

zu folgender Einschätzung: „Die Rechtsprechung geht vor diesem 

Hintergrund übereinstimmend davon aus, dass moderne 

Windenergieanlagen Infraschall in einem - im Rechtssinne - belästigenden 

Ausmaß nicht erzeugen.“ 

Die Ausführungen zum Infraschall in Kap. 4.5 der Begründung werden um 

die voranstehenden Quellen / Urteile vervollständigt. 

Zusammenfassend schließt sich die Stadt Bramsche den Kenntnissen des 

Bayrischen Landesamtes für Umwelt, des Landesgesundheitsamtes Baden-

Württemberg sowie des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz des Landes NRW an. 

5.) Das Wohngrundstück der Einwender befindet sich innerhalb der 

im Zusammenhang bebauten Ortslage von Lappenstuhl in über 1,2 

km Entfernung zur  nächstgelegenen WEA. Die Planung beachtet 

http://www.lanuv.nrw.de/
http://openjur.de/gericht-261.html
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die städtebaulichen Kriterien und Schutzansprüche der 

benachbarten Nutzungen entsprechend den vorgegebenen 

rechtlichen Bestimmungen. Hierdurch wird sichergestellt, dass keine 

Wertverluste auftreten, die nicht im Rahmen der Sozialbindung des 

Eigentums zumutbar sind. Es besteht kein Anspruch darauf, dass in 

der Umgebung eines Grundstücks keine bauliche Nutzung 

stattfindet, sofern die Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten 

werden. Gerade beim Wohnen im planungsrechtlichen 

Außenbereich muss damit gerechnet werden, dass Nutzungen, die 

der Gesetzgeber explizit nur für den Außenbereich vorgesehen hat, 

wie z.B. Biogasanlagen, landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc. , dort 

auch angesiedelt werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 

Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 

gesetzlich unerheblich eingestuft werden kann. Wenn also 

Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten Immissionswerte und 

Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie nach aktueller 

Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der Umgebung nicht. 

Das VG Münster (Urteil vom 21. September 2012 · Az. 10 K 758/11) wies 

eine entsprechende Klage mit folgender Begründung ab:  

Die geltend gemachte etwaige Wertminderung des Grundstücks der 

Kläger, die mit der Errichtung der Anlage verbunden sein mag, bildet für 

sich genommen keinen Maßstab dafür, ob die Anlage gegenüber den 

Klägern rücksichtslos ist. Zwar schützt Art. 14 Abs. 1 GG die Nutzbarkeit 

des Eigentums und die diesbezügliche Verfügungsfreiheit, doch berühren 

rechtmäßige, hoheitlich bewirkte Minderungen des Marktwertes eines 

Vermögensgutes in der Regel nicht den Schutzbereich des 

http://openjur.de/gericht-261.html
http://dejure.org/gesetze/GG/14.html
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Eigentumsrechts. Dies gilt insbesondere auch für Wertverluste an einem 

Grundstück, die durch die behördliche Zulassung eines Vorhabens in der 

Nachbarschaft eintreten. Es mag zwar sein, dass die Nähe einer 

Windenergieanlage für den Großteil der Interessenten ein maßgebliches 

Kriterium für die Kaufentscheidung darstellen könnte. Bei einem Kauf 

eines Objekts ist aber gerade im Außenbereich zu berücksichtigen, dass 

dort unter anderem Anlagen zur Nutzung von Windenergie als privilegierte 

Vorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) zulässig sind. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

6.) Bei den Windparken Ahrensfeld und Wittefeld können 

erhebliche Beeinträchtigungen lediglich bei Brutvögeln prognostiziert 

werden, nicht bei Rastvögeln. Die angedachten Kompensationsmaßnahmen 

führen zu einer Aufwertung bislang intensiv landwirtschaftlich genutzter 

Flächen. Sie werden entsprechend aufgewertet, dass sie den 

Habitatansprüchen der beeinträchtigten Arten entsprechen. Von einer 

„Umsiedlung“ beeinträchtigter Brutvögel kann jedoch nicht die Rede sein. 

Durch die Lage der Kompensationsflächen im Nahbereich der kartierten 

Bruthabitate, jedoch außerhalb des Eingriffsradius um die WEA, ist eine 

Verlagerung jedoch wahrscheinlich. Das Aufstellen entsprechender 

Hinweisschilder wird ernsthaft nicht in Erwägung gezogen. Der Anregung 

wird nicht gefolgt. 

7.) Die Planung beachtet die Schutzansprüche der benachbarten 

Nutzungen entsprechend den vorgegebenen rechtlichen 

Bestimmungen. Beeinträchtigungen durch Schall und Schattenwurf 

können bei Einhaltung der entsprechenden Richt- und 

Orientierungswerte ausgeschlossen werden. Zu Infraschall und GG 

siehe Ausführungen unter Punkt 4.). Vor diesem Hintergrund können 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit 8auch bei Schwangeren, 

Kindern etc.) ausgeschlossen werden. Der Staat hat einen 

http://dejure.org/gesetze/BauGB/35.html
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politischen Beschluss zur Energiewende gefasst. Der Staat hat 

Windenergieanlagen im BauGB als privilegierte Vorhaben im 

Außenbereich aufgenommen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

8.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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 V. Lfd.Nr. 9 Privatperson Nr. 9 am: 30.07.2014 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

1.) Bereits mehrere Gerichte haben sich mit dem Thema Infraschall 

beschäftigt (siehe hierzu auch Kap. 4.5. des Begründungstextes). 

Das VG Würzburg (VG Würzburg Urteil vom 07.06.2011, AZ W 4 K 

10.754) stellt dazu zusammenfassend fest, dass „im Übrigen 

hinreichende wissenschaftlich begründete Hinweise auf eine 

beeinträchtigende Wirkung der von Windkraftanlagen 

hervorgerufenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher 

nicht vorliegen. Bei komplexen Einwirkungen, über die noch keine 

hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, gebietet 

die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, alle nur 

denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der 

Verordnungsgeber nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von 

Immissionen zu verschärfen (oder erstmals festzuschreiben), über 

deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine verlässlich 

wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen“. 

In Kapitel 4.5. der Begründung wird ausführlich auf das Thema 

Infraschall eingegangen. Zu der genannten Studie des Robert-Koch-

Instituts (2007) sowie den Ausführungen im Bundesgesundheitsblatt 

2007 sei folgendes auszuführen: 

Das Wort "Windkraft" kommt in der gesammten Studie nur in einem 
Absatz (siehe Seite 1587) vor: 
"Ein weiteres Beispiel sind die Emissionen von Windkraftanlagen, 
die teilweise sehr nah an Wohnbereichen aufgestellt sind. Dazu 
wurden Messungen und Beurteilungen seitens der Bundesländer, 
der Windenergieverbände und Umweltschutzverbände 
vorgenommen. Sie ergaben einheitlich, dass die festgestellten 

1.) 
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Infraschallpegel von Windkraftanlagen unterhalb der normalen 
Wahrnehmungsschwelle liegen. 
Da die individuelle Wahrnehmungsschwelle stark um die nominale 
Wahrnehmungsschwelle streut, muss auch an die besonders 
sensitiven Personen gedacht werden. Darüber hinaus muss 
hinsichtlich der gesundheitlichen Bewertung auch der tieffrequente 
Hörschall beachtet werden. Hierzu liegen bisher keine 
ausreichenden Daten vor." 

Damit kein Missverständnis entsteht: In der Studie steht auch, dass 
Infraschall erhebliche Probleme verursachen kann (dezentrale 
Heizkraftwerke, Umwälzpumpen, sowie im städtischen Bereich mit 
Kühlaggregaten und Schwerlastverkehr). Aber als Argument gegen 
Windkraftanlagen taugt es überhaupt nicht 

Zur Aussage, dass die WHO einen Mindestabstand von 2.000 m 

zwischen WEA und Wohnbebauung empfiehlt, sei auf die 

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 

Baden-Württemberg (http://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/229961/) verwiesen. Diese führt aus, 

dass die WHO der Landesanstalt auf Anfrage mit Schreiben vom 

22.03.2013 mitgeteilt hat, dass sie weder Richtlinien speziell für 

Lärm von WEA noch Empfehlungen zu Abständen zwischen WEA 

und Wohnbebauung veröffentlicht hat. Die oft zitierten WHO-

Mindestabstände von WEA zu bebauten Gebieten gibt es nicht. 

Allgemeine Hinweise zum nächtlichen Schutz vor Lärm werden in 

der WHO-Veröffentlichung „Night Noise Guideline for Europe“ aus 

dem Jahre 2009 gegeben. Als Vorsorgewert zur Vermeidung von 

gesundheitsrelevanten Effekten, auch für besonders empfindliche 

Personen wie z.B. Kinder oder Kranke, wird ein Außenpegel von 40 

dB(A) für die Nacht genannt. Dies entspricht dem Immissionswert 

der TA-Lärm für allgemeine Wohngebiete. 

Zu den Abhandlungen des amerikanischen Hörforschers SALT sei 

ebenfalls auf die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 

2.) 

3.) 

4.) 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
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Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 

(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/) 

verwiesen. 

Diese führt aus : „Die Arbeiten von Prof. Alec Salt zum Thema Windenergie 

sind wissenschaftlich umstritten und wurden schon vielfach angegriffen, da 

sie spekulativ und nicht nachvollziehbar sind. Sie gelangen stets zu dem 

Ergebnis, dass Windenergieanlagen schlecht für die Gesundheit sein 

können. 

Als Grundlage für seine Aussage verwendet Prof. Salt frühere Studien an 

Meerschweinchen, die starkem Infraschall ausgesetzt wurden. Er konnte 

nach eigenen Angaben vergleichsweise starke elektrische Impulse im 

Innenohr der Meerschweinchen an den äußeren Haarzellen messen. Dies 

sei ein Nachweis, dass tieffrequente Geräusche das Ohr der 

Meerschweinchen stark stimulieren. Prof. Salt vermutet, dass diese 

Erkenntnis auf den Menschen übertragbar sein könnte. Obwohl Menschen 

elektrische Impulse der äußeren Haarzellen nachweislich nicht hören bzw. 

wahrnehmen können, gäbe es nach seiner Ansicht mehrere denkbare 

negative Wirkungen von Infraschall. Hierzu gehörten z. B. eine 

Hörschwellenverschiebung, ein Überdruck in der Hörschnecke oder eine 

Stimulation des Unterbewusstseins. Dies könne möglicherweise zu 

Symptomen wie Pulsation, Unwohlsein, Stress, Unsicherheit, 

Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Übelkeit, "Seekrankheit", Tinnitus, 

Druckgefühl im Ohr, Schlafstörungen, Panik, Blutdruckanstieg und 

Konzentrationsstörungen führen.  

Viele dieser beschriebenen Effekte lassen sich bei sehr hohen 

Infraschallpegeln im Bereich der Schmerzgrenze gut beobachten. Es ist 

jedoch weder plausibel noch nachgewiesen, dass tieffrequente Geräusche 

mit millionenfach kleineren Pegeln, wie sie durch Windenergieanlagen 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
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verursacht werden, zu solchen Symptomen führen können. Zudem sind 

diese Pegel mit den natürlichen Windgeräuschen und vielen 

Alltagsgeräuschen vergleichbar. Somit ist eine Relevanz der Ergebnisse 

von Prof. Salt für die Risikobewertung von Windkraftgeräuschen nicht 

erkennbar.“ 

Die Abhandlung „Infraschall von Windkraftanlagen als Gesundheitsgefahr“ 

von Prof. Dr. Erwin Quambusch (Herr Quambusch war ein Jurist aus 

Bielefeld) und Martin Lauffer vom 29. Januar 2008 wird oft als Beispielstudie 

herangezogen. In dieser Abhandlung werden aber viele Quellen verzerrt 

oder falsch wiedergegeben. So bezieht sich die Abhandlung beispielsweise 

u .a. auf die Studie „Auswirkungen einer sublimen Beschallung mit einer 

Frequenz 4 Hz, 8 Hz und 31,5 Hz“ von Weiler aus dem Jahr 2005, deren 

Schlussfolgerungen aufgrund unzulänglichen Versuchsdesigns und viel zu 

kleiner Stichprobenmenge (es wurde nur eine Person untersucht, die immer 

informiert wurde, wenn sie wieder einer Infraschallemission ausgesetzt 

wurde) unzulässig sind. Martin Lauffer selber machte in einem 

Zeitungsinterview (Badische Zeitung, 19.11.2011) die Aussage, dass die 

Ergebnisse seiner Studie nicht das Resultat einer methodisch zuverlässigen 

Erhebung sind. 

Die in in Kap. 4.5. der Begründung genannten Quellen können um folgende 

erweitert werden: 

Auch das Bayrische Landesamt für Umwelt (Geschäftsbereich 

Lebensministerium Bayern.de) kommt in seiner Ausarbeitung zum Thema 

„Windkraftanlagen- beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“ aus dem 

Jahre 2014 zu dem Fazit: „Da die von Windkraftanlagen erzeugten 

Infraschallpegel in der Umgebung deutlich unterhalb der Hör- und 

Wahrnehmungsgrenzen liegen, können nach heutigem Stand der 

Wissenschaft Windkraftanlagen beim Menschen keine schädlichen 

Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitliche Wirkungen von 
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Infraschall (kleiner 20 Hertz) sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in 

denen die Hör- und Wahrnehmbarkeitsschwelle überschritten wurde. 

Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall unterhalb dieser Schwelle liegen 

nicht vor.“ 

Das Landesgesundheitsamt Baden-Würtemberg kam bei der Veranstaltung 

„Windenergie und Infraschall“ am 04.07.201(http://www.region-

karlsruhe.de/fileadmin/files/Projekte/Veranstaltung_Windenergie_Infraschall/

Pr%C3%A4sentation%20Jovanovic%20LGA.pdf3 ) zu folgenden 

Schlussfolgerungen: 

- Die wenigen Studien, die zu den gesundheitlichen Auswirkungen 

durch Infraschall im Zusammenhang mit WEA existieren, sind in 

ihren Ergebnissen nicht eindeutig. 

- In neueren Studien aus 2011-2013 gibt es keine eindeutige 

Aussage, dass Infraschall in Zusammenhang mit WEA zu 

Belästigungen oder anderen gesundheitlichen Effekten führt 

(Fairboud et al. 2013: 21 Literaturquellen ; sowie Bericht „Health 

Impact of Wind Turbines“ Univerity of Salford, Manchester 2013: 

56 Literaturquellen). 

- LfU Bayern (2000): WEA 1 MW, Messort 250 m entfernt. 

Infraschallbereich nicht wahrnehmbar, da er unterhalb der Hör- 

und Wahrnehmungsschwelle liegt. 

- O´Neal et al. (2011): Messung 1 Woche, außen/ innen bei zwei 

WEA Modellen (1,5 MW und 2,3 MW), Infraschall nicht hörbar 

auch bei sensibler Person im Abstand von 305 m. 

- LUBW Messungen (2013): Der Anteil des Infraschalls von WEA 

wird mit zunehmendem Abstand geringer, in 700 m verschwindet 

Signal im Hintergrundrauschen. 

- Schallpegel liegen bereits bei geringen Abstand unterhalb der 
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Hör- und Wahrnehmungsschwelle. 

- Da das messbare Infraschall-Signal unter bestimmten 

Voraussetzungen (wie z.B. Entfernung in wenigen hundert 

Metern) im Hintergrundrauschen verschwindet, sind biologische 

Wirkungen auf Infraschall durch WEA nicht zu erwarten. 

Auch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen (www.lanuv.nrw.de /.geraeusche/ windenergie.htm) 

kommt zu der Einschätzung, dass zwar messtechnisch nachgewiesen 

werden kann, dass Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die 

festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 

Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos. 

Das VG Münster (Urteil vom 21. September 2012 · Az. 10 K 758/11) kam 

zu folgender Einschätzung: „Die Rechtsprechung geht vor diesem 

Hintergrund übereinstimmend davon aus, dass moderne 

Windenergieanlagen Infraschall in einem - im Rechtssinne - belästigenden 

Ausmaß nicht erzeugen.“ 

Die Ausführungen zum Infraschall in Kap. 4.5 der Begründung werden um 

die voranstehenden Quellen / Urteile vervollständigt. 

Zusammenfassend schließt sich die Stadt Bramsche den Kenntnissen des 

Bayrischen Landesamtes für Umwelt, des Landesgesundheitsamtes Baden-

Württemberg sowie des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz des Landes NRW an. 

Bezüglich der thematisierten „Länderöffnungsklausel“ ist auszuführen, dass 

lediglich der Deutsche Bundestag einer Länderöffnungsklausel im 

Baugesetzbuch zugestimmt hatte. 

Im so genannten ersten Durchgang hatte der Bundesrat sich noch 

ablehnend zu der von der Bundesregierung geplanten Öffnungsklausel 

geäußert. 

http://www.lanuv.nrw.de/
http://openjur.de/gericht-261.html


Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 109 

  

In der Plenarsitzung am 11.07.2014 fand jedoch die Empfehlung des 

Umweltausschusses, das Gesetz in den Vermittlungsausschuss zu 

überweisen, keine Mehrheit. Es gilt damit als gebilligt und wird nun dem 

Bundespräsidenten zur Unterschrift zugeleitet 

Ob und mit welchen Abständen Niedersachsen von der Länderöffnungsklausel 

Gebrauch machen wird, kann dahingestellt bleiben, da der LK Osnabrück die 

Abgrenzung von Vorrangstandorten vor Einführung einer solchen Klausel und 

Inanspruchnahme durch das Land Niedersachsen vorgenommen hat. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

2.) Der Gesetzgeber sieht Wohnen im Außenbereich nur in Ausnahmen 

vor (siehe hierzu § 35 BauGB). Das Schutzbedürfnis beider 

Wohnsituationen wird entsprechend unterschieden. Wenn jemand im 

Außenbereich wohnt, muss er damit rechnen, dass in seiner 

Umgebung Nutzungen mit den entsprechenden Emissionen 

stattfinden, die der Gesetzgeber als privilegierte Vorhaben im Sinne 

des § 35 Abs. 1 BauGB nur für den Außenbereich vorgesehen hat 

(landwirtschaftliche Nutzung, Biogasanlagen, Windenergie etc.). Die 

für Schallimmissionen anzuwendende TA-Lärm bezieht sich auf 

Wohnnutzung und nicht auf in der freien Natur arbeitende 

Menschen. Das Gleiche gilt für die Orientierungswerte zum 

Schattenwurf. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

3.) Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien und 

Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen entsprechend den 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Hierdurch wird 

sichergestellt, dass keine Wertverluste auftreten, die nicht im 

Rahmen der Sozialbindung des Eigentums zumutbar sind. Es 

besteht kein Anspruch darauf, dass in der Umgebung eines 

Grundstücks keine bauliche Nutzung stattfindet, sofern die 
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Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten werden. Gerade 

beim Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss damit 

gerechnet werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber explizit als 

privilegierte Vorhaben nur für den Außenbereich vorgesehen hat, 

wie z.B. Biogasanlagen, landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc. , dort 

auch angesiedelt werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu Schutzabständen 

und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als gesetzlich unerheblich 

eingestuft werden kann. Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich 

festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 

beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 

Wertqualität der Umgebung nicht. 

Das VG Münster (Urteil vom 21. September 2012 Az. 10 K 758/11) wies 

eine entsprechende Klage mit folgender Begründung ab:  

Die geltend gemachte etwaige Wertminderung des Grundstücks der 

Kläger, die mit der Errichtung der Anlage verbunden sein mag, bildet für 

sich genommen keinen Maßstab dafür, ob die Anlage gegenüber den 

Klägern rücksichtslos ist. Zwar schützt Art. 14 Abs. 1 GG die Nutzbarkeit 

des Eigentums und die diesbezügliche Verfügungsfreiheit, doch berühren 

rechtmäßige, hoheitlich bewirkte Minderungen des Marktwertes eines 

Vermögensgutes in der Regel nicht den Schutzbereich des 

Eigentumsrechts. Dies gilt insbesondere auch für Wertverluste an einem 

Grundstück, die durch die behördliche Zulassung eines Vorhabens in der 

Nachbarschaft eintreten. Es mag zwar sein, dass die Nähe einer 

Windenergieanlage ein für den Großteil der Interessenten die 

Kaufentscheidung maßgebliches Kriterium darstellt. Bei einem Kauf eines 

Objekts im Außenbereich ist aber auch immer zu berücksichtigen, dass 

dort unter anderem Anlagen zur Nutzung von Windenergie als privilegierte 

http://openjur.de/gericht-261.html
http://dejure.org/gesetze/GG/14.html
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Vorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) zulässig sind. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

4.) Den Verfahrensunterlagen lagen die Erfassungen zu Brut- und 

Rastvögeln als separates Fachgutachten bei. Im Umweltbericht 

erfolgte lediglich eine Zusammenfassung bezüglich der 

windkraftsensiblen Arten. Die Gesamtartenliste aller im Gebiet 

erfassten Vogelarten findet sich in dem jeweiligen Fachgutachten 

zum jeweiligen Windpark in Tabelle 2. Zum Windpark Ahrensfeld ist 

diesbezüglich auszuführen, dass dort u.a. auch Graureiher, Sperber, 

Bachstelze, Schafstelze, Zaunkönig, Hausrotschwanz, Buchfink, 

Grünfink, Eichelhäher, Blaumeise, Kleiber, Rotkehlchen und  

Zaunkönig erfasst wurden. Rastende Kraniche und Gänse wurden 

nicht erfasst.  

Die durchgeführten Kartierungen wurden im Vorfeld mit der UNB des LK 

Osnabrück abgestimmt. Sie entsprechen den Vorgaben für systematische 

Erfassungen. Die Erfassungen wurden vom LK Osnabrück als zuständiger 

Fachbehörde nicht kritisiert (siehe IV ldf. Nr. 9 ). 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

http://dejure.org/gesetze/BauGB/35.html
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 V. Lfd.Nr. 10 Privatperson Nr. 10 am: 28.07.2014 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

1.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen jedoch 

nicht die konkreten Festsetzungen der drei B-Pläne, sondern sind 

allgemein formulierte Gründen gegen Windenergie: Hierzu sei 

auszuführen, dass die Energiewende politischer Beschluss ist, der 

LK Osnabrück Vorranggebiete für die Windenergienutzung im RROP 

ausgewiesen hat und die Stadt Bramsche nun durch die B-Pläne die 

Feinsteuerung dieser Nutzung innerhalb der ausgewiesenen 

Vorrangflächen vornimmt. Ob eine Windenergienutzung innerhalb 

der Vorranggebiete erfolgt, ist nicht mehr Gegenstand dieser 

Planung, sondern wie die Windenergienutzung innerhalb der 

Vorrangflächen im Detail aussehen soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 
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2.) Der Landkreis Osnabrück hat bei der Auswahl der ausgewiesenen 

Vorrangstandorte auch die Aspekte Landschaftsbild und Erholung 

berücksichtigt. Das RROP des Landkreises ist seit Ende 2013 in 

Kraft gesetzt. Demnach ist die Stadt Bramsche verpflichtet, ihren 

Flächennutzungsplan an die Vorgabe des RROP anzupassen. Ob 

eine Windenergienutzung innerhalb der Vorranggebiete erfolgt, ist 

somit nicht mehr Gegenstand dieser Planung, sondern allein wie die 

Windenergienutzung innerhalb der Vorrangflächen im Detail erfolgen 

soll. 

3.) Bezüglich Lärm und Schattenwurf sei auf die entsprechenden 

Ausführungen in Kap. 4.3 und 4.4 der Begründung zum B-Plan 

verwiesen. Zum Entwurf des B-Plans werden entsprechende 

Gutachten vorliegen, welche die Einhaltung der Richt- und 

Orientierungswerte belegen. Hierzu ist wahrscheinlich ein 

schallreduzierter Betrieb der WEA zur Nachtzeit erforderlich. 

Gesundheitliche Einschränkungen können auf Grund der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse bei Einhaltung der in kap. 4.3 und 

4.4 genannten Richt- und Orientierungswerte nicht prognostiziert 

werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

4.) Die für den B-Plan erforderlichen Schall- und Schattenwurfgutachten 

werden im Auftrag der Stadt Bramsche erstellt und nicht im Auftrag 

späterer Windparkbetreiber. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

5.) Wertverlust: Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien des 

Außenbereichs und Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen 

entsprechend den vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. 

Hierdurch wird sichergestellt, dass keine Wertverluste auftreten, die 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 
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nicht im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums zumutbar sind. 

Es besteht kein Anspruch darauf, dass in der Umgebung eines 

Grundstücks keine bauliche Nutzung stattfindet, sofern die 

Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten werden. Gerade 

beim Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss damit 

gerechnet werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber als 

privilegierte Vorhaben explizit nur für den Außenbereich vorgesehen 

hat, wie z.B. Biogasanlagen, landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc. , 

dort auch angesiedelt werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 

Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 

gesetzlich unerheblich eingestuft werden kann. Wenn also 

Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten Immissionswerte und 

Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie nach aktueller 

Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der Umgebung nicht. 

Die Hinweise auf Urteile des Bundesfinanzhofes (BFH) und des 

Finanzgerichts (FG) Niedersachsen können ohne Angabe eines 

Aktenzeichens und/ oder eines Entscheidungsdatums nicht ohne größeren 

Aufwand überprüft werden. Dabei sei aber auszuführen, dass für Klagen 

gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigungen die Verwaltungsgerichte 

und nicht die Finanzgerichte zuständig sind. 

Das VG Münster (Urteil vom 21. September 2012 · Az. 10 K 758/11) wies 

eine entsprechende Klage mit folgender Begründung ab:  

Die geltend gemachte etwaige Wertminderung des Grundstücks der 

Kläger, die mit der Errichtung der Anlage verbunden sein mag, bildet für 

sich genommen keinen Maßstab dafür, ob die Anlage gegenüber den 

Klägern rücksichtslos ist. Zwar schützt Art. 14 Abs. 1 GG die Nutzbarkeit 

des Eigentums und die diesbezügliche Verfügungsfreiheit, doch berühren 

http://openjur.de/gericht-261.html
http://dejure.org/gesetze/GG/14.html


Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 115 

  

rechtmäßige, hoheitlich bewirkte Minderungen des Marktwertes eines 

Vermögensgutes in der Regel nicht den Schutzbereich des 

Eigentumsrechts. Dies gilt insbesondere auch für Wertverluste an einem 

Grundstück, die durch die behördliche Zulassung eines Vorhabens in der 

Nachbarschaft eintreten. Es mag zwar sein, dass die Nähe einer 

Windenergieanlage ein für den Großteil der Interessenten die 

Kaufentscheidung maßgebliches Kriterium darstellt. Bei einem Kauf eines 

Objekts im Außenbereich ist aber auch immer zu berücksichtigen, dass 

dort unter anderem Anlagen zur Nutzung von Windenergie als privilegierte 

Vorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) zulässig sind. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 V. Lfd.Nr. 11 Privatperson Nr. 11 am: 01.08..2014 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

1.) Die zitierte Studie von Prof. Dr. Hasse (Universität Frankfurt) 

stammt aus dem Jahre 2003. Die Studie beruht auf einer 

Blitzbefragung von Immobilienmaklern und war auf die 

küstennahen Regionen Ostfrieslands und Schleswig-Holstein 

beschränkt. Lediglich fünf der 15 befragten Makler machten 

damals überhaupt nähere Angaben. Dagegen ist aktuelle 

Umfrage des Immobilienverbandes (IVD), dem größten 

Maklerverband Deutschlands aus dem Jahre 2013 mit 

bundesweit knapp 700 Befragten weitaus repräsentativer 

(http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-

immobilien-durch-windenergieanlagen/). Die Mehrheit der 

befragten Makler ,knapp 84% , war jedoch nie an einer 

Vermittlung einer Immobilie in der Umgebung von WEA direkt 

beteiligt oder hatte Kenntnis darüber, so das Ergebnis. 

Dennoch erwartet die Mehrheit eine prozentuale 

Wertminderung von rund 20%. In diesem Zusammenhang sei 

auf eine Untersuchung der Stadt Aachen aus dem Jahre 

2011 verwiesen. Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die 

Stadtverwaltung die Entwicklung der Verkehrswerte von 

Wohnhäusern sowie unbebauten Wohngrundstücken und 

Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund um den 

Windpark Vetschauer Berg über einen Zeitraum von zehn 

Jahren analysiert. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt 

kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 

werden, dass eine Beeinflussung des Grundstücksmarktes 

1.) 

 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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durch die WEA in den untersuchten Ortslagen nicht 

vorhanden ist“. 

(http://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=9013&opt

ions=4). 

Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien und 

Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen 

entsprechend den vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. 

Hierdurch wird sichergestellt, dass keine Wertverluste 

auftreten, die nicht im Rahmen der Sozialbindung des 

Eigentums zumutbar sind. Es besteht kein Anspruch darauf, 

dass in der Umgebung eines Grundstücks keine bauliche 

Nutzung stattfindet, sofern die Schutzansprüche des 

Grundstücks eingehalten werden. 

Bereits mehrere Gerichte haben sich mit dem Thema Infraschall 

beschäftigt (siehe hierzu auch Kap. 4.5. des Begründungstextes). 

Das VG Würzburg (VG Würzburg Urteil vom 07.06.2011, AZ W 4 K 

10.754) stellt dazu zusammenfassend fest, dass „im Übrigen 

hinreichende wissenschaftlich begründete Hinweise auf eine 

beeinträchtigende Wirkung der von Windkraftanlagen 

hervorgerufenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher 

nicht vorliegen. Bei komplexen Einwirkungen, über die noch keine 

hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, gebietet 

die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, alle nur 

denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der 

Verordnungsgeber nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von 

Immissionen zu verschärfen (oder erstmals festzuschreiben), über 

deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine verlässlich 

wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen“. 

Zum Entwurf des B-Plans wird ein Schallgutachten vorgelegt, welches 

die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an den Immissionspunkten im 

Umkreis des geplanten Windparks nachweist. Ggf. ist dazu ein 

http://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=9013&options=4
http://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=9013&options=4
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nächtlicher schallreduzierter Betrieb der WEA erforderlich. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

Zum Entwurf des B-Plans wird ein Schattenwurfgutachten erstellt, welches 

die astronomisch mögliche Schattenwurfdauer an den Immissionspunkten 

um die geplanten Windparke auflistet. Entsprechende Regelungen zur 

Abschaltung von WEA bei Überschreitung der Orientierungswerte (siehe 

hierzu Kap. 4.4 der Begründung) werden durch den LK OS im 

nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 

festgesetzt. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und der Tierwelt 

können durch entsprechende Maßnahmen kompensiert werden. Diese 

Kompensationsmaßnahmen werden im Entwurf des B-Plans detailliert 

beschrieben. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 V. Lfd.Nr. 12 Privatperson Nr. 12  am: 01.09..2014 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

A) Siehe hierzu Ausführungen unter Nr. 4 

B) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

1) Die minimalen Abstände zwischen WEA und Wohnbebauung wurden 

durch den LK Osnabrück im Rahmen der Teilfortschreibung des RROP 

festgelegt. Die Stadt Bramsche setzt sich mit dem Kriterium der 

„optischen Bedrängung“ im Begründungstext (Entwurf) im Rahmen einer 

Einzelfallprüfung auseinander. Dabei wurden alle Wohnhäuser innerhalb 

der 3fachen Anlagenhöhe (Radius von 600 m bei einer max. 

Gesamthöhe von 200 m) betrachtet. Die Stadt Bramsche kommt dabei 

zu dem Ergebnis, dass bei keinem der Wohnhäuser innerhalb des o.g. 

Radius von einer „optischen Bedrängung“ durch die WEA auszugehen 

ist. Eine Erhöhung des Abstandes der WEA zur Wohnbebauung 

gegenüber den Festlegungen im RROP sind somit städtebaulich nicht 

begründbar. 

2) Bedarfsgerechte Befeuerung: Festlegungen zur Kennzeichung von WEA 

sind Gegenstand des nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungs-bescheid durch den LK Osnabrück. 

Die bedarfsgerechte Hindernisbefeuerung ist bislang noch nicht in die 

entsprechende Verwaltungsvorschrift aufgenommen worden. Eine 

Marktreife wird 2015 erwartet. Ob und wann diese Art der Kennzeichung in 

die entsprechende Verwaltungsvorschrift aufgenommen wird, kann die Stadt 

Bramsche nicht abschätzen. In den Begründungstext wird folgender Passus 

aufgenommen: "Sollte während des Verfahrens zur BImSchG-Genehmigung 

nach geltender Verwaltungsvorschrift eine radargestützte 

Hindernisbefeuerung zulässig sein, wird die Stadt darauf hinwirken, dass 

diese als Auflage in die BImSchG-Genehmigung aufgenommen wird. 

 

A) 

B) 
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3. )Im B-Plan (Entwurf) werden die max. Schallleistungspegel der WEA zur 

Tag- und Nachtzeit entsprechend der Ergebnisse des Schallgutachtens 

festgesetzt. Auch erfolgt eine textliche Festsetzung zu den 

Orientierungswerten beim Schattenschlag, die durch die WEA nicht 

überschritten werden dürfen. Die Ergebnisse der Gutachten zu Schall und 

Schattenwurf sind Grundlage des Genehmigungsbescheides (BImSchG) 

des LK Osnabrück. Die erforderliche nächtliche Schallreduzierung sowie 

Abschaltung zur Einhaltung der Orientierungswerte bezüglich des 

Schattenschlags wird als Nebenbestimmung aufgenommen. Der LK 

überprüft die Einhaltung der Nebenbestimmungen aus dem 

Genehmigungsbescheid. 

4.)Im B-Plan können keine Entschädigungszahlungen festgesetzt werden. 

Entsprechende Zahlungen müssen vom Investor angeboten werden. Die 

Stadt hat dazu im B-Plan keine Handlungsmöglichkeit. 

5.) Der Entscheidungsprozeß im Rahmen der Teilfortschreibung des 

RROP des LK Osnabrück erfolgte beim LK und nicht bei der Stadt 

Bramsche. Das RROP ist Ende 2013 in Kraft getreten. 

 

 

 



Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 157 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 17.06.2015 Seite 121 

  

 V. Lfd.Nr. 13 Privatperson Nr. 13 am: 30.07.2014 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.)Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien des Außenbereichs 

und Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen entsprechend den 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Hierdurch wird sichergestellt, 

dass keine Wertverluste auftreten, die nicht im Rahmen der Sozialbindung 

des Eigentums zumutbar sind. Es besteht kein Anspruch darauf, dass in der 

Umgebung eines Grundstücks keine bauliche Nutzung stattfindet, sofern die 

Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten werden. Gerade beim 

Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss damit gerechnet 

werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber explizit nur für den 

Außenbereich vorgesehen hat, wie z.B. Biogasanlagen, landwirtschaftliche 

Nutzung, WEA etc. , dort auch angesiedelt werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

1.) 
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Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 

Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 

gesetzlich unerheblich eingestuft werden kann. Wenn also 

Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten Immissionswerte und 

Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie nach aktueller 

Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der Umgebung nicht. 

Das VG Münster (Urteil vom 21. September 2012 · Az. 10 K 758/11) wies 

eine entsprechende Klage mit folgender Begründung ab:  

„Die geltend gemachte etwaige Wertminderung des Grundstücks der 

Kläger, die mit der Errichtung der Anlage verbunden sein mag, bildet für 

sich genommen keinen Maßstab dafür, ob die Anlage gegenüber den 

Klägern rücksichtslos ist. Zwar schützt Art. 14 Abs. 1 GG die Nutzbarkeit 

des Eigentums und die diesbezügliche Verfügungsfreiheit, doch berühren 

rechtmäßige, hoheitlich bewirkte Minderungen des Marktwertes eines 

Vermögensgutes in der Regel nicht den Schutzbereich des 

Eigentumsrechts.“ 

Dies gilt insbesondere auch für Wertverluste an einem Grundstück, die 

durch die behördliche Zulassung eines Vorhabens in der Nachbarschaft 

eintreten. Es mag zwar sein, dass die Nähe einer Windenergieanlage ein 

für den Großteil der Interessenten die Kaufentscheidung maßgebliches 

Kriterium darstellt. Bei einem Kauf eines Objekts im Außenbereich ist aber 

auch immer zu berücksichtigen, dass dort unter anderem Anlagen zur 

Nutzung von Windenergie als privilegierte Vorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB) zulässig sind. 
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